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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 
2010) in der zurzeit gültigen Fassung 
 

Der Bescheid (Aktenzeichen: 2000.3610.2679 GewStB) 
der Bundesstadt Bonn – Amt 21-30 – vom 08.12.2022 
für Herrn Mihai Foreda, früher wohnhaft Brückstraße 13, 
53127 Bonn, jetzt unbekannten Aufenthaltes, liegt zur 
Abholung durch den Empfänger oder eines Bevollmäch-
tigten während der Dienststunden im Kassen- und Steu-
eramt im Stadthaus, Berliner Platz 2, 53111 Bonn, Etage 
14 A bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß  
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 

Bonn, 06.01.2023 
 

Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Tim Hammerer 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 
2010) in der zurzeit gültigen Fassung 
 

Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
der Bundesstadt Bonn 
 

Datum der Verfügung 
19.12.2022 

Az.: 
50-223/bo/884148 

Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 
An Herrn: Siwak, Meikel 

 
mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 4, 
bereit. 
 

Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß  
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind.  
 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 

Bonn, 06.01.2023 
 

Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Kolodziej 
 
 
 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 
2010) in der zurzeit gültigen Fassung 
 

Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
der Bundesstadt Bonn 
 

Datum der Verfügung 
19.12.2022 

Az.: 
50-223/ko/894477 

Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 
An Herrn Khatri Chhetri, Deependra 

 
mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 4, 
bereit.  
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß  
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind.  
 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 

Bonn, 09.01.2023 
 

Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Kololdziej 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 
2010) in der zurzeit gültigen Fassung 
 

Die Ordnungsverfügung der Stadt Bonn – Ausländer-
amt – 33-6 
 

Datum der Verfügung 
05.01.2023 

Az.: 
33-63-SCN 

Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 
An HAOUDI, Mohamed, Heinrich-Böll-Ring 7, 53119 
Bonn 

 
unbekannten Aufenthaltes liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Dienstgebäude Oxfordstr. 19, 53111 
Bonn bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß  
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind.  
 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 

Bonn, 05.01.2023 
 

Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Schumann-Ellrich 
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Die folgende Bekanntmachung erfolgt auf Veranlassung der Bezirksregierung Köln Dezernat 
25 – Planfeststellung Verkehr 
 
Bonn, den 06.01.2023 

Die Oberbürgermeisterin  

In Vertretung  

gez. Wiesner 

Stadtbaurat 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Bekanntmachung 
 

Planfeststellung nach dem Bundesfernstraßengesetz (FStrG) i. V. m. dem Verwal-
tungsverfahrensgesetz (VwVfG) für den 8-streifigen Ausbau der Bundesautobahn 
59 (A 59) zwischen dem Autobahndreieck Sankt Augustin-West und dem Autobahn-
dreieck Bonn-Nordost, von Bau-km 23+440 bis Bau-km 26+650, einschließlich der 
notwendigen Folgemaßnahmen an Verkehrswegen und Anlagen Dritter sowie der 
erforderlichen Kompensationsmaßnahmen auf den Gebieten der Städte Bonn und 
Sankt Augustin  

Im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland beabsichtigt die Autobahn GmbH des Bun-
des, Niederlassung Rheinland, Außenstelle Köln, den Ausbau der Bundesautobahn A 59 
zwischen dem Autobahndreieck Sankt Augustin-West und Autobahndreieck Bonn-Nord-
ost. Das Straßenbauvorhaben hat Auswirkungen auf Gebiete der Städte Bonn und Sankt 
Augustin. 

Zur Erlangung des Baurechts für diese Maßnahme hat der Landesbetrieb Straßenbau 
NRW (jetzt zuständig: die Autobahn GmbH des Bundes) bei der Bezirksregierung Köln 
(Anhörungsbehörde) die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens nach § 17a Bun-
desfernstraßengesetz (FStrG) in Verbindung mit § 73 Verwaltungsverfahrensgesetz 
(VwVfG) beantragt. 

Für das Vorhaben besteht eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung gemäß § 3a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). 

Das für das Bauvorhaben durchzuführende Planfeststellungsverfahren wurde am 
13.01.2016 eingeleitet. Die abgegebenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Einwendungen der betroffenen Privaten zu den Anfang 2016 offen ge-
legten Planunterlagen sowie der Offenlage des 1. Deckblattes im Jahr 2019 haben dazu 
geführt, dass die Ausgangsplanung von der Autobahn GmbH des Bundes überarbeitet 
worden ist. Die Planänderung (2. Deckblatt) umfasst insbesondere: 

-  die der Planung zugrundeliegende Verkehrsuntersuchung wurde für das Prognose-
jahr 2030 aktualisiert, 

-  der Anschluss des Wirtschaftsweges westlich der A 59 erfolgt in ähnlicher Weise wie 
der vorhandene Anschluss, im weiteren Verlauf des Weges wird die S-Kurve aufge-
weitet, der Weg teilweise bituminös befestigt und die Beleuchtung wiederhergestellt, 

-     die auf beiden Seiten der L 16/Johann-Quadt-Straße vorhandenen Bushaltestellen 
und Fahrradabstellanlagen werden wiederhergestellt, 

-     bei der vorhandenen Ferngasleitung Nr. 3/5, DN 150 wird eine neue Schiebergruppe   
vorgesehen, 
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-     der von der Rhein-Sieg-Netz AG geplante Ringschluss für die Gasleitung wird be-
rücksichtigt, 

-     die Einleitungsstelle 5208 5010 in die Sieg wird einschließlich der Leitungen und Bau-
ten im Bereich der Einleitstelle zurückgebaut bzw. entfernt, 

-     das Kataster für die ergänzenden Grunderwerbsunterlagen wurde aktualisiert. 

 

Die entsprechenden Unterlagen standen der Öffentlichkeit bereits vom 15.08.2022 bis 
zum 14.09.2022 zur Verfügung. Die erneute Bekanntmachung ist aufgrund eines redak-
tionellen Fehlers erforderlich. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die bislang in diesem Verfahren vorgebrachten Ein-
wendungen vollumfänglich Berücksichtigung finden. 

In Anbetracht der aktuellen COVID-19-Pandemie und der damit verbundenen Kontaktbe-
schränkungen erfolgt die Beteiligung der Öffentlichkeit durch Veröffentlichung der Plan-
unterlagen im Internet (§ 3 Abs. 1 Satz 1 PlanSiG). Die Planunterlagen stehen in der Zeit 
vom 23.01.2023 bis einschließlich 22.02.2023 auf der Internetseite der Bezirksregie-
rung Köln unter https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfah-
ren/25_strasse_planfeststellungsverfahren/index.html zur Verfügung. 

Der Inhalt dieser Bekanntmachung und der vorgenannten, nach § 19 Abs. 2 UVPG aus-
zulegenden Unterlagen ist zusätzlich über das zentrale Internetportal https://uvp-ver-
bund.de/portal/  zugänglich (§ 20 UVPG). Maßgeblich ist der Inhalt der im Internet zur 
Verfügung gestellten Unterlagen. 

Als zusätzliches Informationsangebot hat die Bezirksregierung Köln eine Papierfassung 
der Planunterlagen zur Verfügung gestellt, die im Bedarfsfall bei der Stadt Bonn eingese-
hen werden kann (§ 3 Abs. 2 Satz 1 PlanSiG). 

Der geänderte Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in der Zeit vom 23.01.2023 
bis einschließlich 22.02.2023 während der Dienststunden bei der Bundesstadt Bonn im 
Amt für Bodenmanagement und Geoinformation, Bonn, Stadthaus, Berliner Platz 2, Auf-
zug 2, Etage 6B (Kundenzentrum Geodaten) (Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag 
von 8 bis 13 Uhr und Donnerstag von 8 Uhr bis 18 Uhr) zur allgemeinen Einsichtnahme 
öffentlich aus. Hinweis: Das Kundenzentrum Geodaten ist für Sie geöffnet. Aufgrund 
der Coronavirus-Krise wird um vorherige Terminvereinbarung gebeten. Sämtliche 
Dienstleistungen stehen zusätzlich online zur Verfügung. Das Kundenzentrum im 
Amt für Bodenmanagement und Geoinformation ist telefonisch oder per E-Mail er-
reichbar unter: 

Tel.: 0228 772200. 
E-Mail: kundenzentrum-geodaten@bonn.de 
 
Die Unterlagen liegen im gleichen Zeitraum ebenfalls bei der Stadtverwaltung Sankt Au-
gustin zur allgemeinen Einsichtnahme öffentlich aus: 

 

Stadt Sankt Augustin,  

Technisches Rathaus,  

Raum 1.20, 1. OG 

An der Post 19 

53757 Sankt Augustin 
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Montags 8.30-12.00 Uhr und 14.00-18.00 Uhr 

Dienstags bis Donnerstags 8.30-12.00 Uhr und 14.00-16.00 Uhr 

Freitags 8.30-12.00 Uhr 

 

zur allgemeinen Einsichtnahme öffentlich aus. 

Es wird darum gebeten, die aktuellen Hinweise zum Zutritt des Technischen Rathauses 
zu beachten. Zur Einsichtnahme der Planunterlagen im Technischen Rathaus wird um 
vorherige telefonische Terminabstimmung bei Herrn Ulrich Kalle unter Tel.: 02241/ 243-
726 oder per E-Mail an ulrich.kalle@sankt-augustin.de gebeten (Vertretung: Herr Kukula: 
02241/243-419; philipp.kukula@sankt-augustin.de). Sollten diese nicht erreichbar sein, 
wenden Sie sich bitte an die Zentralrufnummer der Stadtverwaltung 02241/243-0 und ge-
ben die zuständige Dienststelle (Fachdienst Planung und Liegenschaften) an. 

 

1. Die betroffene Öffentlichkeit, deren Belange durch das Bauvorhaben betroffen wer-
den, kann bis spätestens einem Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist, das ist bis 
zum 22.03.2023 einschließlich, bei der Bezirksregierung Köln, Dezernat 25, Zeug-
hausstraße 2-10, 50667 Köln (Anhörungsbehörde) oder bei den Städten Bonn (Bun-
desstadt Bonn, Amt 61-41, 53103 Bonn) und Sankt Augustin ( Stadt Sankt Augustin, 
Technisches Rathaus , An der Post 19, 53757 Sankt Augustin) Einwendungen gegen 
den Plan schriftlich oder zur Niederschrift erheben. Die Äußerungsfrist gilt auch für 
solche Einwendungen, die sich nicht auf die Umweltauswirkungen des Vorhabens be-
ziehen. 

Unabhängig davon kann sich die betroffene Öffentlichkeit innerhalb der gleichen Frist 
bei der Bezirksregierung Köln oder der Stadt Bonn zu den Umweltauswirkungen des 
Vorhabens schriftlich äußern (§ 21 Abs. 1 UVPG). 

Die Erhebung einer fristgerechten Einwendung setzt voraus, dass aus der Einwendung 
zumindest der geltend gemachte Belang und die Art der Beeinträchtigung hervorgehen, 
die Einwendung unterschrieben und mit einer den Mindestanforderungen entsprechen-
den, lesbaren Anschrift versehen ist. Einwendungen ohne diesen Mindestinhalt sind 
unbeachtlich. 

 
Gem. § 3a VwVfG sind Einwendungen, die per E-Mail erhoben werden, nur zulässig, 
wenn die Empfängerbehörde hierfür einen Zugang eröffnet hat und die E-Mails mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen sind. 
Eine Signierung mit einem Pseudonym ist nicht zulässig. 

 
Die Bezirksregierung Köln hat diesen Zugang eröffnet und es gilt Folgendes: 
Die Einwendung kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit 
qualifizierter elektronischer Signatur an die elektronische Poststelle der Bezirksregie-
rung Köln erhoben werden. Die E-Mail-Adresse lautet: poststelle@brk.sec.nrw.de. 
Die Einwendung kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter siche-
rer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz bei der Bezirksregierung Köln erhoben wer-
den. Die De-Mail-Adresse lautet: poststelle@brk-nrw.de-mail.de. 

 
Nach Ablauf der Frist sind Einwendungen und Äußerungen ausgeschlossen (§ 21 Abs. 
4 Satz 1 und Abs. 5 UVPG). Der Ausschluss beschränkt sich nur auf das Verwaltungs-
verfahren.  
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Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet 
oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige 
Eingaben): Auf jeder, mit einer Unterschrift versehenen Seite, ist ein/e Unterzeich-
ner/in mit vollständigem Namen und Anschrift als Vertreter/in der übrigen Unterzeich-
ner/innen zu benennen. Andernfalls können diese Einwendungen unberücksichtigt 
bleiben. 

2. Im Rahmen des Anhörungsverfahrens werden personenbezogene Daten erhoben. 
Informationen zu dieser Datenerhebung können Sie unter https://www.bezreg-
koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung02/25/planfeststellung/daten-
schutz_planfeststellung.pdf einsehen. 

3. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der Vereinigun-
gen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG NRW von der Auslegung des Plans. 

4. Die Anhörungsbehörde kann unter Voraussetzungen des § 17a Abs. 1 FStrG auf 
eine Erörterung der rechtzeitig erhobenen Stellungnahmen, Einwendungen und Äu-
ßerungen verzichten. 

Findet ein Erörterungstermin statt, wird dieser zuvor ortsüblich bekannt gemacht. 
Ferner werden diejenigen, die fristgerecht Stellungnahmen und Äußerungen einge-
reicht sowie Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen 
und/oder Äußerungen wird der Vertreter/ die Vertreterin, von dem Termin gesondert 
benachrichtigt (§ 17 VwVfG NRW). 

Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden. 

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist 
durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbe-
hörde zu geben ist. 

Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn ver-
handelt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins 
beendet. 

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 

5.  Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und Stel-
lungnahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende 
Kosten werden nicht erstattet. 

6.  Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde 
nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem 
gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt. 

7.  Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Anhörungsver-
fahrens durch die Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustellung der Entschei-
dung (Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender/innen und diejenigen, die eine 
Stellungnahme abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind. 

8.  Ab Beginn der Auslegung des Planes tritt die Veränderungssperre nach § 9a Abs. 1 
FStrG in Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt dem Vorhabenträger ein 
Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen zu. 

9.  Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird darauf hingewiesen, 

- dass die Bezirksregierung Köln die für das Verfahren und die für die Entscheidung 
über die Zulässigkeit des Vorhabens zuständige Behörde ist, 
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- dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbeschluss ent-
schieden werden wird, 

- dass die ausgelegten Planunterlagen die nach § 16 Abs. 1 UVPG notwendigen An-
gaben enthalten und 

- dass die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen auch die Einbeziehung der 
Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens gem. § 18 Abs. 1 UVPG 
voraussetzt und dies erfolgt ist. 

17



Öffentliche Zustellung 
 

nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land NRW vom  
07.03.2006 (GV NRW. S. 94 / SGV NRW. 2010) in der zurzeit gültigen Fassung 

 

 

Die Bescheide der Stadt Bonn   Amt 33 - 2   
 
Datum PK-Nr. 

15.12.2022 7777.5695.3453 
Betroffene/r   

Christian Haba, Im Kirchbenden 8, 53129 Bonn       
Datum PK-Nr. 

06.12.2022 7777.5625.5640 
Betroffene/r   

Markus Herschung, Stirzenhofstraße 7, 53173 Bonn       
Datum PK-Nr. 

02.11.2022 7777.5853.6841 
Betroffene/r   

Lucas Jan Tomczyk, Bergstraße 21, 53859 Niederkassel       
Datum PK-Nr. 

09.12.2022 7777.5531.4422 
Betroffene/r   

Dubovyk Yevhenii, Fraukircherstraße 18 A, 56637 Plaidt       
Datum PK-Nr. 

03.01.2023 7777.3138.6326 
Betroffene/r   

Richard Kellermann, Venner Straße 23 a, 53177 Bonn       
Datum PK-Nr. 

05.01.2023 7777.5560.8280 
Betroffene/r   

Samer Albandakji, Kasparstraße 1, 51149 Köln       
Datum PK-Nr. 

26.09.2022 7779.3476.4623 
Betroffene/r   

Dennis Leidigkeit, Karl-Arnold-Straße 11, 53225 Bonn       
Datum PK-Nr. 

27.10.2022 7779.3479.3844 
Betroffene/r   

Maximilian Schneider, erreichbar über City Streife - Amt 33-24 -, 53103 Bonn       
 

 
jetzt unbekannten Aufenthaltes, liegen zur Abholung durch die Empfänger oder deren Bevollmächtigten während 
der Dienststunden im Stadthaus, Berliner Platz 2, Etage 4 A, Registratur, 53111 Bonn, bereit. 
Das vorgenannte Dokument wird hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG)  öffentlich  
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.. 
 
 

Bonn, den   09.01.2023    
 
 

Die Oberbürgermeisterin 

Im Auftrag 
 
 

gez. Hoppenkamps 
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Öffentliche Zustellung 
 

nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land NRW vom  
07.03.2006 (GV NRW. S. 94 / SGV NRW. 2010) in der zurzeit gültigen Fassung 

 

 

Die Bescheide der Stadt Bonn   Amt 33 - 2   
 
Datum PK-Nr. 

03.11.2022 7777.4756.2099 
Betroffene/r   

Keto, Daoud, Hausdorffstr. 222, 53 129 Bonn  
Datum PK-Nr. 

04.01.2023 7777.5646.8326 
Betroffene/r   

Vogli, Laert, Aachener Str. 18, 53 359 Rheinbach       
Datum PK-Nr. 

03.01.2023 7777.5610.3476 
Betroffene/r   

Alblowe, Azah, Friesdorfer Str. 8, 53 173 Bonn  
Datum PK-Nr. 

09.11.2022 7777.5614.4687 
Betroffene/r   

Meister, Lukas Hartmut, Frankfurter Str. 19, 53 909 Zülpich       
Datum PK-Nr. 

04.01.2023 7777.5624.0945 
Betroffene/r   

Diman, Abdullah, Alter Graben 20, 2. OG, 45 731 Waltrop       
Datum PK-Nr. 

18.10.2022 7777.5571.2525 
Betroffene/r   

Attanasio, Guido, Theaterplatz 8, 53 177 Bonn  
Datum PK-Nr. 

21.11.2022 7777.5633.7183 
Betroffene/r   

Tsvetanov, Preslav, Nonnenbacher Weg 22, 53 945 Blankenheim       
Datum PK-Nr. 

27.10.2022 7777.5647.4679 
Betroffene/r   

Langelage, Carmen, Kapellenstr. 13, 53 121 Bonn  
 

 
jetzt unbekannten Aufenthaltes, liegen zur Abholung durch die Empfänger oder deren Bevollmächtigten während 
der Dienststunden im Stadthaus, Berliner Platz 2, Etage 4 A, Registratur, 53111 Bonn, bereit. 
Das vorgenannte Dokument wird hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG)  öffentlich  
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.. 
 
 

Bonn, den   06. Januar 2023    
 
 

Die Oberbürgermeisterin 

Im Auftrag 
 
 

gez. Schöps 
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